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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN



1. Annahme der Verkaufsbedingungen. Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen („Verkaufsbedingungen“) gelten für den Verkauf, die Lizenzierung sowie die sonstige Bereitstellung von Esko Produkten an bzw. für den Käufer. Unter dem Begriff „Produkte“ werden Hardware, Software und alle anderen Waren sowie alle Dienstleistungen verstanden, die Esko im Rahmen eines Kaufvertrages an den Käufer liefert bzw. für den Käufer erbringt. Der Begriff „Dienstleistungen“ umfasst Schulung, Installation, Reparatur, Wartung, Unterstützung und alle anderen Dienstleistungen, die Esko für den Käufer erbringt, einschließlich Dienstleistungen im Rahmen eines so genannten Care Package. Unter dem Begriff „Kaufverträge“ sind die vorliegenden Verkaufsbedingungen, sämtliche Dokumente und Vereinbarungen, auf die in den vorliegenden Verkaufsbedingungen verwiesen wird oder in die die vorliegenden Verkaufsbedingungen durch Verweis aufgenommen werden, sowie alle sonstigen Dokumente und Verträge, die ausdrücklich von beiden Parteien in Bezug auf die Lieferung von Produkten durch Esko an den Käufer unterzeichnet werden, zusammengefasst. Zu diesen Dokumenten und Verträgen zählen u. a. Angebote, Leistungsbeschreibungen, Spezifikationen, Begleitdokumentationen für Produkte, Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen (EULA) und SaaS-Verträge. Sofern in einem Kaufvertrag nicht ausdrücklich anders lautende Bedingungen festgelegt sind, gelten keine anderen Geschäftsbedingungen. Das bedeutet, dass auch die Geschäftsbedingungen in Bestellungen des Käufers ausgeschlossen sind. Mit der Annahme der Produktlieferung akzeptiert der Käufer gleichzeitig die vorliegenden Verkaufsbedingungen. 2. Lieferung. (a) Die Lieferung erfolgt wie folgt (Incoterms 2010): - Verkaufsstelle des Verkäufers (FCA) für Bestellungen ohne Transport. Bei der Lieferung zur Verkaufsstelle des Verkäufers gehen Eigentum und Gefahr auf den Käufer über. - Frachtfrei (CPT) zum vereinbarten Zielort für Bestellungen mit Transport. Beim Verladen zum ersten Frachtführer an der Verkaufsstelle des Verkäufers gehen Eigentum und Gefahr auf den Käufer über. (b) Esko bemüht sich nach Kräften, die Produkte zu den von Esko angegebenen Lieferterminen zu liefern („Liefertermin“). Esko übernimmt alle Kosten für Eillieferungen, die aufgrund einer von Esko verursachten Verzögerung erforderlich sind, damit ein Liefertermin eingehalten werden kann. Falls Esko einen Liefertermin nicht einhält, kann der Käufer schriftlich die Lieferung bis zu einem angemessenen Liefertermin verlangen, wobei eine Frist von maximal 15 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung des Käufers gilt. Wenn Esko dieser schriftlichen Forderung nicht nachkommt, kann der Käufer seine Bestellung für die verzögerten Produkte stornieren sowie für alle sonstigen Produkte, die im Rahmen derselben Bestellung gekauft wurden und ohne die stornierten Produkte nicht verwendet werden können. (c) Die Einhaltung der geltenden Beschränkungen und Vorschriften für Export und Reexport liegt in der Verantwortung des Käufers. (d) Esko behält sich das Recht vor, Design oder Konstruktion der Produkte vor der Lieferung zu ändern oder zu modifizieren, sofern eine solche Änderung oder Modifikation keine wesentlichen Auswirkungen auf die Form oder Funktion der Produkte hat. 3. Software. Sämtliche Softwareprodukte, einschließlich – ohne jedoch darauf beschränkt zu sein – Software, die in Hardware von Esko integriert ist, sowie Software-Updates und -Upgrades, werden an den Käufer lizenziert und unterliegen der EndbenutzerLizenzvereinbarung von Esko, die den vorliegenden Verkaufsbedingungen beigefügt oder ansonsten unter www.esko.com/termsandconditions („EULA“). Alle gehosteten Softwarelösungen stehen dem Käufer zur Verfügung und unterliegen dem Vertrag von Esko für Software as a Service, der den vorliegenden Verkaufsbedingungen beigefügt oder ansonsten unter www.esko.com/termsandconditions verfügbar ist („SaaS-Vertrag“). 4. Installation, Schulung, Anleitungen. (a) Esko erbringt die in den Kaufverträgen vereinbarten Installations- und Schulungsleistungen. (b) Esko stellt die Anleitungen und sonstigen Produktdokumentationen („Dokumentation“) zur Verfügung, die in einem Kaufvertrag festgelegt sind und die der Käufer für die sichere und ordnungsgemäße Nutzung der Produkte benötigt. Der Käufer verpflichtet sich,
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sämtliche Anleitungen und Beschränkungen in der Dokumentation zu beachten sowie deren Beachtung durch seine Nutzer sicherzustellen. 5. Produktannahme, Tests. (a) Der Käufer überprüft die Produkte bei Lieferung auf sichtbare Mängel und teilt Esko eventuelle Mängel unverzüglich mit. (b) Sofern keine Tests erforderlich sind, gelten die Produkte als akzeptiert: (i) mit der Annahmebestätigung des Käufers, (ii) 5 Geschäftstage nach Lieferung der Produkte an den Käufer (oder 5 Geschäftstage nach der Installation, falls Esko für die Installation verantwortlich ist), sofern der Käufer nicht innerhalb dieser 5 Tage berechtigterweise und unter Angabe der Gründe die Lieferung schriftlich ablehnt, oder (iii) mit der kommerziellen Nutzung der Produkte durch den Käufer, wobei das zuerst eintretende Ereignis maßgeblich ist. (c) Falls Tests erforderlich, aber in keinem Kaufvertrag angegeben sind, gilt das folgende Vorgehen, soweit zutreffend: (i) Esko testet die Produkte direkt nach der Installation, um zu überprüfen, ob sie fehlerfrei sind und im Wesentlichen allen geltenden technischen Spezifikationen entsprechen, die von Esko herausgegeben oder schriftlich akzeptiert wurden („Spezifikationen“) („Tests“). Nach erfolgreicher Durchführung der Tests legt Esko dem Käufer ein Formular zur Unterschrift vor, in dem die erfolgreiche Durchführung der Tests bestätigt wird. Der Käufer unterschreibt dieses Formular innerhalb von 3 Geschäftstagen nach Erhalt oder informiert Esko schriftlich und detailliert über alle wesentlichen Abweichungen der Produkte. Falls der Käufer nicht innerhalb der in den vorliegenden Verkaufsbedingungen festgelegten Frist reagiert, gelten die Produkte als akzeptiert. (ii) Esko behebt unverzüglich alle wesentlichen Abweichungen der Produkte. (iii) Wenn Produkte nach 3 Testdurchläufen noch immer wesentliche Abweichungen von den Spezifikationen aufweisen und dies von Esko zu verantworten ist, kann der Käufer eine Anpassung des Kaufpreises für die abweichenden Produkte oder eine Erstattung für die abweichenden Produkte sowie für alle sonstigen Produkte, die im Rahmen derselben Bestellung gekauft wurden und ohne die abweichenden Produkte nicht verwendet werden können, verlangen. 6. Preis, Rechnungsstellung und Bezahlung. (a) Der Kaufpreis versteht sich entweder als FCA oder CPT (Incoterms 2010), abhängig von der Liefermethode, wie unter Abschnitt 2 festgelegt. Außer für CPT-Versand (inklusive Versand) wird der Verkaufspreis ohne Versandkosten, Steuern, Zölle und besondere Lieferanforderungen angegeben. Mit Ausnahme der Steuern, die für die Einnahmen von Esko fällig sind, ist der Käufer für alle anderen Steuern verantwortlich. Die Kosten für Ursprungszeugnisse, Beglaubigungen, Konsulatsfaktura u. ä. gehen zulasten des Käufers. (b) Esko behält sich das Recht vor, elektronische Methoden zur Rechnungsstellung zu verwenden. Der Käufer erklärt sich mit diesen elektronischen Methoden zur Rechnungsstellung einverstanden. Im Falle der elektronischen Rechnungsstellung ist der Käufer dafür verantwortlich, Esko seine korrekte E-Mail-Adresse zu übermitteln, an welche die elektronischen Rechnungen gesendet werden sollen. Der Käufer ist haftbar dafür, wenn er die elektronischen Rechnungen aufgrund einer Änderung der E-MailAdresse, wegen technischer Fehler, Spam-Filter oder vollem Postfach nicht empfangen kann. Die elektronische Rechnung gilt an dem Tag als zugestellt, an dem sie abgesendet wurde. (c) Der Käufer zahlt alle Rechnungen netto innerhalb von 15 Tagen ab Rechnungsdatum. Die Zahlungen erfolgen in derselben Währung, die auf der Rechnung angegeben ist. Alle Steuern werden auf der Rechnung ausgewiesen. (d) Wenn der Kaufpreis 25.000 Euro (oder der entsprechende Wert in einer anderen Währung nach dem jeweils geltenden Wechselkurs) oder mehr beträgt, fakturiert Esko dem Käufer 30 % bei Bestellannahme, 40 % bei Lieferung und 30 % bei Installation. Alle anderen Beträge fakturiert Esko dem Käufer zu 100 % bei Lieferung. (e) Im Fall des Kaufs einer zeitlich unbegrenzten Lizenz (wie in der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung festgelegt) behält sich Esko das Recht vor, dem Käufer zeitlich begrenzte Lizenzen zur Verfügung zu stellen, die nach einer vorher festgelegten Zeit ablaufen, wenn die Gebühren nicht vollständig bezahlt wurden; wenn die Gebühren bezahlt wurden, stellt Esko eine zeitlich unbegrenzte Lizenz zur Verfügung. Im Fall des Kaufs von zeitbeschränkten Lizenzen (wie in der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung festgelegt) behält sich Esko das Recht vor, den Preis zu revidieren, bevor ein neuer Verlängerungszeitraum beginnt, vorausgesetzt, dass ein solcher neuer Preis dem Käufer vor Beginn des anwendbaren Verlängerungszeitpunkts mitgeteilt wurde. (f) Der Käufer muss Esko innerhalb von 15 Tagen ab Rechnungsdatum mitteilen, falls er mit einer Rechnung nicht einverstanden ist. Zahlungen können nicht mit eventuellen aktuellen oder zukünftigen Forderungen des Käufers verrechnet oder gegen
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Entschädigungen aufgerechnet werden. (e) Unbeschadet sonstiger Rechtsmittel, die Esko zur Verfügung stehen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rechtsmittel, Recht auf Aussetzung und außerordentliche Kündigung, wie in der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung festgelegt), kann Esko, wenn der Käufer Zahlungen nicht fristgerecht leistet, gegen wesentliche Bestimmungen eines Kaufvertrages verstößt und die betreffenden Bestimmungen nicht innerhalb von 10 Tagen nach einer entsprechenden schriftlichen Aufforderung erfüllt, zahlungsunfähig wird, eine Abtretung zugunsten von Gläubigern vornimmt, einen Antrag auf Konkurs stellt, alle oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte nicht mit dem Ziel einer Reorganisation seines Unternehmens verkauft oder wenn ein Verwalter für seine Vermögenswerte bestellt wurde oder wenn das Unternehmen des Käufers aufgelöst oder liquidiert wird, sofort (i) alle betroffenen Kaufverträge kündigen, und alle Pflichten von Esko werden automatisch hinfällig oder (ii) alle Rechte des Käufers zur Nutzung der Produkte (ganz oder teilweise) sowie alle Pflichten von Esko aussetzen, bis die vertragsverletzende Situation durch den Käufer beseitigt wurde. 7. Geistiges Eigentum. (a) Jede Partei behält sämtliche Rechte, Eigentumsrechte und rechtlichen Interessen an ihren jeweiligen Geschäftsgeheimnissen, Erfindungen, Urheberrechten und sonstigem geistigen Eigentum. Der Käufer erwirbt kein Eigentumsrecht an irgendwelchem geistigen Eigentum, das Teil des Produkts oder mit dem Produkt verbunden ist, einschließlich – ohne jedoch darauf beschränkt zu sein – Software von Esko, zu der der Käufer Zugang erhält. Der Käufer macht gegenüber Esko, seinen Lieferanten oder seinen anderen Kunden keine Urheberrechte oder Patentrechte oder andere Rechte am geistigen Eigentum geltend, die Systeme, Prozesse oder Geschäftsmethoden enthalten, die geistiges Eigentum in Produkten, die dem Käufer zur Verfügung gestellt werden, nutzen. Der Käufer darf Hinweise auf Urheberrechte, Marken oder sonstige schutzrechtsähnliche Rechtspositionen, die auf Produkten oder anderen von Esko bereitgestellten Materialien angegeben sind, weder entfernen noch ändern oder unkenntlich machen. (b) Der Käufer darf keine Angaben auf den Produkten oder der Verpackung ändern oder entfernen, z. B. Marken, Handelsnamen und Hinweise zum Urheberrecht. 8. Datensicherheit. Esko pflegt zum Schutz der Daten des Käufers sowie anderer vertraulicher Informationen entsprechende Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang befolgt Esko alle geltenden Gesetze und Vorschriften für Datenschutz und Datensicherheit. 9. Garantie. Esko gewährt für die Produkte seine übliche Standardgarantie, deren Bedingungen dem vorliegenden Dokument beigefügt sind sowie unter www.esko.com/termsandconditionseingesehen werden können. DIESE GARANTIE VERSTEHT SICH AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH – OHNE JEDOCH DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN – DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN IN BEZUG AUF DIE MARKTFÄHIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. 10. Haftungsbeschränkung. KEINE DER PARTEIEN HAFTET GEGENÜBER DER JEWEILS ANDEREN PARTEI ODER DRITTEN FÜR INDIREKTE, KONKRETE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN, SCHADENERSATZ MIT STRAFWIRKUNG ODER ENTGANGENE GEWINNE, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT ODER AUS EINEM KAUFVERTRAG ERWACHSEN. ESKO HAFTET NICHT FÜR NUTZUNGSAUSFALL, DATENVERLUST ODER ANDERE WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE, AUCH NICHT, WENN ESKO AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WURDE. DIE HAFTUNG SEITENS ESKO IM RAHMEN EINES KAUFVERTRAGES BELÄUFT SICH MAXIMAL AUF DEN PREIS DES PRODUKTS, UND ZWAR UNABHÄNGIG VOM RECHTSGRUND, AUF DEM DER ANSPRUCH BASIERT. ESKO HAFTET SOMIT NICHT FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE DEM KÄUFER IN BEZUG AUF SEINE HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEME, DATEN, PROGRAMME U. Ä. ENTSTEHEN. DER KÄUFER PFLEGT ANGEMESSENE BACKUP-KOPIEN UND IMPLEMENTIERTE SONSTIGE GEEIGNETE MASSNAHMEN, UM SEINE INFORMATIONEN, HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEME, DATEN, PROGRAMME U. Ä. ZU SCHÜTZEN. 11. Vertrauliche Informationen. Die Parteien erkennen an, dass jeder Partei unter Umständen bestimmte Informationen zur Kenntnis gelangen, die nicht allgemein bekannt sind und von der jeweils anderen Partei als vertraulich oder rechtlich geschützt angesehen werden („Vertrauliche Informationen“). Vertrauliche Informationen sind, ohne Einschränkung, jeder Kaufvertrag, die Preisbildung von Esko sowie alle wettbewerbssensiblen oder geheimen Geschäfts-, Marketing- und technischen Informationen, die die Parteien untereinander austauschen. Die Parteien verpflichten sich, dass beim Austausch von vertraulichen Informationen die empfangende Partei: (i) die vertraulichen Informationen mit allen wirtschaftlich zumutbaren Mitteln vor unbefugter Weitergabe schützt, (ii) keine vertraulichen Informationen an Dritte weitergibt (vorausgesetzt, dass Esko vertrauliche Informationen des Käufers an seine verbundenen Unternehmen oder Lieferanten weitergeben darf, sofern dies für die Bereitstellung von Produkten erforderlich ist; eine solche Weitergabe unterliegt den Geheimhaltungsvereinbarungen mit der betreffenden Partei, die im Einklang mit diesen Bedingungen stehen müssen) und (iii) ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Partei keine vertraulichen
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Informationen verwendet (zu deren Nutzung sie im Rahmen des vorliegenden Vertrages nicht befugt ist). Nach entsprechender Aufforderung durch eine der Parteien oder bei Kündigung des Kaufs sind innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen sämtliche Materialien oder Medien, die vertrauliche Informationen enthalten, entweder an die ursprüngliche (weitergebende) Partei zurückzugeben oder von der empfangenden Partei zu vernichten. Die vorstehende Vernichtungspflicht bezieht sich nicht auf Backup-Kopien von vertraulichen Informationen des Käufers, die von Esko im gewöhnlichen Verlauf der Bereitstellung der Produkte erstellt wurden. In diesem Fall ist Esko jedoch weiterhin an seine Geheimhaltungspflichten im Rahmen des vorliegenden Vertrages gebunden, solange sich diese Backup-Kopien im Besitz von Esko befinden. Unter vertraulichen Informationen werden keine Information verstanden, die: (i) der empfangenden Partei bereits vor ihrer Weitergabe durch die weitergebende Partei bekannt waren, wobei die empfangende Partei dies anhand von schriftlichen Dokumenten und ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung belegen muss; (ii) ohne Verletzung der Bedingungen oder eine andere verbotene Handlung seitens der empfangenden Partei öffentlich bekannt sind oder werden; (iii) rechtmäßig von Dritten ohne Verletzung einer Geheimhaltungspflicht empfangen wurden; (iv) von der weitergebenden Partei schriftlich zur Veröffentlichung genehmigt wurden; oder (v) auf gerichtliche oder behördliche Anordnung offengelegt werden müssen, wobei die weitergebende Partei, sofern gesetzlich erlaubt, von der betreffenden Anordnung in Kenntnis gesetzt wurde und Gelegenheit hatte, gegen die Offenlegung vorzugehen. 12. Sonstiges. (a) Die Parteien erkennen an, dass die Bereitstellung der Produkte durch Esko davon abhängt, dass der Käufer alle seine Pflichten im Rahmen der Kaufverträge erfüllt und die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt, die normalerweise von einem Käufer erwartet werden können, einschließlich – ohne jedoch darauf beschränkt zu sein – angemessene Einrichtungen, Licht, Heizung, Lüftung, Strom/Steckdosen, Wasser und Internetanschluss, sowie jegliche sonstige Unterstützung leistet, die Esko vernünftigerweise verlangen kann. (b) Esko kann jederzeit im erforderlichen Umfang eine Prüfung des Käufers durchführen, um festzustellen, ob der Käufer die Bedingungen der Kaufverträge erfüllt. Voraussetzung hierfür ist, dass Esko alle wirtschaftlich zumutbaren Maßnahmen ergreift, um die Unterbrechung des Geschäftsbetriebs des Käufers auf ein Minimum zu beschränken. (c) Bei Widersprüchen zwischen den vorliegenden Verkaufsbedingungen und den Geschäftsbedingungen eines anderen Kaufvertrags sind die Bedingungen des Kaufvertrags ausschlaggebend. Änderungen an einem Kaufvertrag sind nur in schriftlicher Form und mit Unterschrift der beiden Parteien möglich. (d) Der Käufer darf seine Rechte, Interessen oder Pflichten im Rahmen eines Kaufvertrages nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Esko abtreten oder anderweitig übertragen. Abtretungen, die gegen diesen Unterabschnitt verstoßen, sind null und nichtig (e) Falls eine der Parteien nicht auf die strikte Einhaltung der Bedingungen in einem Kaufvertrag besteht, wird dadurch kein Verzicht auf irgendwelche Rechte, die sich aus diesem Kaufvertrag ableiten, begründet. Wenn eine Bedingung ganz oder teilweise für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt wird, bleiben die übrigen Bedingungen davon unberührt. Der Käufer verpflichtet sich, sämtliche Forderungen und Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit einem Kaufvertrag ergeben, innerhalb eines (1) Jahres nach ihrem Entstehen geltend zu machen. (f) Bei Kündigung oder Ablauf eines Kaufvertrages behalten alle Bedingungen auch weiterhin ihre Gültigkeit, für die ausdrücklich festgelegt wurde oder stillschweigend davon ausgegangen werden kann, dass sie auch nach der Kündigung oder dem Ablauf des Vertrages in Kraft bleiben sollen. (g) Keine der Parteien ist für Verzögerungen oder die Nichterfüllung von Pflichten aus dem Kaufvertrag (mit Ausnahme von Zahlungsverpflichtungen) verantwortlich oder gerät dadurch in Erfüllungsverzug, wenn eine solche Verzögerung oder Nichterfüllung auf Handlungen oder Ursachen zurückzuführen ist, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle der betreffenden Partei liegen, u. a. höhere Gewalt, kriegerische Akte, Streiks Dritter, Stromausfälle, Überschwemmungen, Erdbeben, sonstige Naturkatastrophen oder ähnliche Ereignisse („Ereignis höherer Gewalt“). Falls eine der Parteien aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt nicht in der Lage ist, ihren Pflichten im Rahmen eines Kaufvertrages nachzukommen, informiert die von diesem Ereignis betroffene Partei die jeweils andere Partei unverzüglich und unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um ihre vertraglichen Verpflichtungen so schnell wie möglich wieder zu erfüllen. (h) Sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit einem Kaufvertrag entstehen, werden ausschließlich nach den Gesetzen des Landes oder der Region, in dem bzw. der sich der Unternehmenssitz von Esko befindet, sowie unter Ausschluss der Kollisionsnormen geregelt und ausgelegt. Jede der Vertragsparteien unterwirft sich der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Gerichte. Esko kann jedoch eine Klage bei den Gerichten des Landes einreichen, in dem sich der Unternehmenssitz des Käufers befindet, wenn sich die Klage auf die Beitreibung einer finanziellen Schuld oder den Schutz oder die Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte von Esko bezieht. Die Parteien schließen hiermit ausdrücklich die Anwendung des UN-Kaufrechts (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) auf Kaufverträge aus.
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(i) Der Käufer ist vollumfänglich verantwortlich für die Genauigkeit der Daten, die er Esko zur Verfügung gestellt hat. Der Käufer ist ebenfalls verantwortlich für jede Handlung oder Unterlassung, einschließlich Bestellungen, die durch die Angestellten, Filialen, Agenten, Vertretern und verbundenen Unternehmen aufgegeben wurden. Die folgenden Zusatzbedingungen gelten auch für den Erwerb von Care Packages durch den Käufer und sind bei Konflikten mit den vorstehenden Verkaufsbedingungen maßgebend. Die folgenden Bedingungen gelten nicht für (i) Hardware dritter Parteien oder (i) PantoneLIVE-Hardware und -Software-Produkte. 13.Standard-Support-Zeiten. Esko erbringt die Dienstleistungen, die im Rahmen eines Care Package („CP-Dienstleistungen“) erforderlich sind, von Montag bis Freitag, mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen, zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr Ortszeit für Vor-Ort- und Telefon-Support oder zu anderen von Esko angegebenen Zeiten, da die Support-Zeiten je nach Region unterschiedlich sein können („Standard-Support-Zeiten“). Esko unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um CP-Dienstleistungen außerhalb seiner Standard-Support-Zeiten zu erbringen, wobei die jeweils geltenden Standardsätze von Esko Anwendung finden. Wenn im Auftragsdokument für zeitbeschränkte Software-Lizenzen so angegeben, enthält der vom Käufer gezahlte Preis StandardSupport und Updates für die Software. 14. Umzug von Geräten. Der Käufer kann die Geräte, die unter ein Care Package fallen („CP-Geräte“), an einen anderen Standort bringen. Bei einem Umzug innerhalb desselben Landes ist Esko sechzig (60) Tage vorab schriftlich zu informieren. Esko ist berechtigt, den Abbau, die Verpackung und die erneute Aufstellung der CP-Geräte zu den jeweils geltenden Sätzen von Esko zu beaufsichtigen. Sollte Esko feststellen, dass die CP-Geräte aufgrund des Umzugs nicht einwandfrei funktionieren, kann Esko das Care Package kündigen oder auf Verlangen des Käufers die notwendigen Reparaturen und Anpassungen zu den jeweils geltenden Sätzen von Esko durchführen. 15. Gebühren und Bezahlung. Der Käufer muss bis zum ersten Tag des Quartals sämtliche Gebühren vierteljährlich im Voraus zahlen, sofern bei der Bestellung des Care Package keine anders lautenden Vereinbarungen getroffen wurden. Esko kann die Gebühren in jedem Vertragsjahr an die Inflationsrate/den Lebenshaltungsindex anpassen. 16. Teile. Ersatzteile oder Ersatzprodukte können neu oder aufbereitet sein, sind in Bezug auf die Leistung jedoch neuen Teilen oder Produkten gleichwertig. Alle ersetzten Produkte und Teile gehen in das Eigentum von Esko über. 17. Wartungs- und Reparaturdienstleistungen. Die CP-Dienstleistungen umfassen keine Dienstleistungen, die erforderlich sind, weil CP-Geräte: (i) vom Käufer unsachgemäß oder anderweitig nicht in Übereinstimmung mit den Kaufverträgen verwendet oder gewartet wurden; (ii) aufbereitet werden müssen; (iii) von einer nicht durch Esko autorisierten Person oder ohne die schriftliche Genehmigung von Esko verändert, repariert oder gewartet wurden (es sei denn, im Rahmen eines Kaufvertrages wurde eine entsprechende Genehmigung erteilt); (iv) einer ungewöhnlichen physischen oder elektrischen Belastung ausgesetzt wurden, u. a. Unfall, Fahrlässigkeit, unsachgemäßer Gebrauch, Ausfall von Strom, Klimaanlage oder Luftfeuchtigkeitskontrolle, Transport oder eine andere Ursache, bei der es sich nicht um normalen Verschleiß handelt; oder (v) auf eine Art und Weise an einen anderen Standort gebracht wurden, die nicht in Abschnitt 14 vorgesehen ist. Esko kann das Care Package für die CP-Geräte kündigen, auf die eine der vorstehend beschriebenen Situationen zutrifft 18. Verlängerung. Care Packages verlängern sich automatisch um ein (1) weiteres Jahr, wenn sie nicht von einer der Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen vor Ablauf des aktuellen Vertragszeitraums gekündigt werden. Esko kann die Preise für jeden Verlängerungszeitraum anpassen, muss jedoch den Käufer mindestens 45 Tage vor Beginn des Verlängerungszeitraums von diesen neuen Preisen unterrichten. Unbeschadet des vorstehenden Satzes verlängert Esko nach Ermessen des Käufers das Care Package um mindestens einen Verlängerungszeitraum zu denselben Preisen, die im ersten Vertragsjahr gegolten haben, jedoch gegebenenfalls unter Anpassung an den Lebenshaltungsindex/die Inflationsrate.



Stand 6/2014



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Allgemeine Verkaufsbedingungen Allgemeine Verkaufsbedingungen ... 

Auftraggebers in Frage stellen, so werden alle bestehenden Forderungen sofort ... 369 HGB bis zur vollstÃ¤ndigen ErfÃ¼llung aller fÃ¤lligen Forderungen aus der.
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ARCHOS S.A. â€“ ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

sind, geht ausschlieÃŸlich und alleinzu Lasten des Kunden. ... AuÃŸer fÃ¼r Downloads von Spielen und Software von archos.com, hat der Kunde ab Datum des.
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allgemeine verkaufsbedingungen des icl ... AWS 

Staats oder des Landes, wohin das Produkt vom VerkÃ¤ufer geliefert wird oder wo der. VerkÃ¤ufer zuletzt darÃ¼ber informiert wurde, dass das Produkt verkauft oder gebraucht werden sollte, zu informieren, um erforderliche Tests, Registrierungen oder zu
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allgemeine verkaufsbedingungen von icl-hauptmineralien 

einer Bestimmung, durch die wirtschaftliche und Handelssanktionen, Verbote oder. Restriktionen verhängt werden (ein "Sanktionierter Rechtsträger"), benannt, eingesetzt oder identifiziert wurde(n); und (II) er die Produkte nicht wiederverkaufen wird o
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ARCHOS S.A. â€“ ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

48 Stunden nach erfolgter Lieferung per Einschreiben an die folgende Adresse bei Archos geltend gemacht werden: Archos, 12 rue AmpÃ¨re, 91430 Igny, ...
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Verkaufsbedingungen 

Die Vorverkaufsstelle verkauft im Auftrag und im Namen der Skisport- und. Veranstaltungs GmbH - nachstehend Veranstalter genannt. Vertragliche.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen Stand 9.12.2012 

kommt in diesem Fall stillschweigend durch schlüssiges Handeln zustande. Ausgenommen davon ist die kostenlose Mietervermittlung an Vermieter. 3.










 


[image: alt]





Verkaufsbedingungen 

Mit dem Erwerb der Eintrittskarte akzeptiert der Inhaber die Hausordnung und die nachfolgenden Bedingungen: Es gelten die gelisteten Preise in Euro.
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Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen (Stand: 12.03.2016) 

Vertragsabschluss die hierfÃ¼r ortsÃ¼bliche Provision zu zahlen. Sofern binnen einer Frist von zwei Jahren nach. Abschluss des vorerwÃ¤hnten RechtsgeschÃ¤ftes mit dem von uns genannten Vertragspartner ein Kaufvertrag abgeschlossen wird, so verpflicht
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Allgemeine Verkaufsbedingungen der GINDUMAC GmbH zur ... 

Stunden ab Ablieferung der Kaufsache auf das von GM angegebene Bankkonto zu Ã¼berweisen. (3) FÃ¼r den Fall, dass die Zahlung des Kaufpreises gemÃ¤ÃŸ Abs.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen KIDDINX Media GmbH (Stand 20 ... 

20.01.2017 - Online-Shops stellt selbst noch kein rechtsverbindliches Angebot auf Abschluss von ... Bei Lieferungen nach Österreich fallen keine weiteren Gebühren an. ... Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertr
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Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen KIDDINX Media GmbH (Stand 

15831 Blankenfelde-Mahlow OT Kienitz zurÃ¼ckzusenden oder zu Ã¼bergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor. Ablauf der Frist von vierzehn Tagen ...










 


[image: alt]





Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen BJA Stand final 23 

Abschluss des Reisevertrages. Mit der Anmeldung bietet die Kundin / der Kunde (nachfolgend zur Vereinfachung nur â€žder. Kundeâ€œ) dem KJB bzw.
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Allgemeine Nutzungsbestimmungen fÃ¼r Unternehmen (Stand: 02.06 ... 

02.06.2009 - letzen oder dies beabsichtigen (z.B. Verschaffung unautorisierten Zugangs oder Einschleusen eines Virus oder Crawlers), sind dem ...
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ALLGEMEINE GESCHÃ„FTSBEDINGUNGEN (Stand zum 01. Januar ... 

01.01.2015 - worden ist. Ist der Besteller Unternehmer im Sinne von Â§ 14 BGB, juristische Personen des Ã¶ffentlichen Rechts oder ein Ã¶ffentlich-rechtliches ...
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Gebrauchtfahrzeug-Verkaufsbedingungen (Eigengeschäft) 

Der Kaufpreis, die Preise für Nebenleistungen und verauslagte Kosten sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig. 2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn










 


[image: alt]





Gebrauchtfahrzeug-Verkaufsbedingungen (EigengeschÃ¤ft) 

4. Das Ãœbereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 Ã¼ber VertrÃ¤ge Ã¼ber den internationalen Warenverkauf findet keine Anwendung.










 


[image: alt]





Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen 1 

Facebook erhÃ¤lt dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken wÃ¤hrend ...
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groupon goods global gmbh verkaufsbedingungen 

22.10.2018 - GROUPON GOODS GLOBAL GMBH VERKAUFSBEDINGUNGEN. Diese Seite legt die Bedingungen fÃ¼r den Verkauf von Waren durch ...
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Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der Beyond Matters GmbH Stand ... 

01.06.2015 - verwendete Konto. Haben Sie per Paypal ... bank, durchgefÃ¼hrt. ... statt der Leistung verlangen oder weiterhin auf die Lieferung beste- hen.
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Adjustable Speaker Stand 1 2 

D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. MODEL. NUMBER 8921. 8921-37: 1 of 2; 06/02. TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver, Flat
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Beratungen am Stand der Architektenkammer Halle 1, Stand 127 

Halle 1, Stand 127. Freitag, 3. MÃ¤rz 2017. 10:00 bis 14:00 Uhr. Einfach unverwechselbar bauen - Nachhaltigkeit durch QualitÃ¤t. Dipl.-Ing. (FH) Katja Eckardt, ...
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Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen fÃ¼r Verbraucher (Stand Januar ... 

Bei gebrauchten GÃ¼tern trifft den KÃ¤ufer die. Beweislast ... Der VerkÃ¤ufer ist nicht verpflichtet, das Objekt des KÃ¤ufers (z.B. Wohnwagen, Zelt, Terrasse usw.) auf.
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Gebrauchtfahrzeug-Verkaufsbedingungen (Eigengeschäft) 

in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, ... oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern.
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